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Revisionsbegründung
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Leitsätze 1. Zur Wirksamkeit der Zustellung eines
Urteils durch Einschreiben mit Rückschein
wenn das Schriftstück wegen
Abwesenheit des Zustellungsadressaten
gemäß den AGB der Deutschen Post AG
an die im Haushalt lebende erwachsene
Tochter als "Ersatzempfänger" übergeben
worden ist.
2. Zur Frage der Offensichtlichkeit des
Fehlers und der gerichtlichen
Fürsorgepflicht wenn in einer
Revisionsschrift ein falsches
Zustellungsdatum angegeben wird das
später zur Versäumung der
Begründungsfrist geführt hat.

Normenkette SGG § 63 Abs 2
SGG § 67 Abs 1
SGG § 164 Abs 2
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1. Instanz

Aktenzeichen S 2 KR 672/00
Datum 24.10.2002

2. Instanz

Aktenzeichen L 4 KR 16/03
Datum 12.12.2003

3. Instanz

Datum 07.10.2004

Der Antrag der KlÃ¤gerin auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand wegen
VersÃ¤umung der Frist zur RevisionsbegrÃ¼ndung wird abgelehnt. Die Revision der
KlÃ¤gerin gegen das Urteil des Bayerischen Landessozialgerichts vom 12.
Dezember 2003 wird als unzulÃ¤ssig verworfen. Die KlÃ¤gerin hat die
auÃ�ergerichtlichen Kosten der Beklagten im Beschwerdeverfahren zu erstatten. Im
Ã�brigen sind Kosten nicht zu erstatten.

GrÃ¼nde:

I

Die KlÃ¤gerin begehrt von den beklagten Krankenkassen die Zulassung zur
Versorgung der Versicherten mit physiotherapeutischen Leistungen, die sie
ausschlieÃ�lich im Wege von Hausbesuchen erbringen mÃ¶chte. Die Beklagten
haben den Antrag abgelehnt, weil die Zulassung als Heilmittelerbringer nach Â§ 124
Abs 2 Satz 1 Nr 2 FÃ¼nftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB V) eine Praxisausstattung
erfordere, die eine zweckmÃ¤Ã�ige und wirtschaftliche Leistungserbringung
gewÃ¤hrleiste, was das Vorhandensein von PraxisrÃ¤umen voraussetze, in denen
die Leistungen erbracht werden; auf derartige RÃ¤umlichkeiten kÃ¶nne entgegen
der Ansicht der KlÃ¤gerin nicht verzichtet werden. Die Vorinstanzen haben die
Klage abgewiesen. Gegen das Urteil des Landessozialgerichts (LSG) vom 12.
Dezember 2003 richtet sich die Revision der KlÃ¤gerin.

Das LSG hat der KlÃ¤gerin das Urteil im Postwege durch Einschreiben mit
RÃ¼ckschein gemÃ¤Ã� Â§ 63 Abs 2 Sozialgerichtsgesetz (SGG) iVm Â§ 175
Zivilprozessordnung (ZPO) zugestellt. Der volljÃ¤hrigen, im elterlichen Haushalt
lebenden Tochter der KlÃ¤gerin A. H. (AH) ist das Urteil am 6. MÃ¤rz 2004
ausgehÃ¤ndigt worden, weil der Postmitarbeiter die KlÃ¤gerin an diesem Tag nicht
angetroffen hatte. Die Revision ist am 24. MÃ¤rz 2004 beim Bundessozialgericht
(BSG) eingelegt und mit Schriftsatz vom 6. Mai 2004, der am 12. Mai 2004 beim
BSG eingegangen ist, begrÃ¼ndet worden.

Auf den Hinweis des Berichterstatters, die â�� mangels Antrag nicht verlÃ¤ngerte
(Â§ 164 Abs 2 Satz 2 SGG) â�� zweimonatige Frist zur BegrÃ¼ndung der Revision
(Â§ 164 Abs 2 Satz 1 SGG) sei am 6. Mai 2004 abgelaufen, sodass die erst am 12.
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Mai 2004 eingegangene RevisionsbegrÃ¼ndung verspÃ¤tet sei, macht die
KlÃ¤gerin geltend, die Zustellung des Berufungsurteils leide an Formfehlern, sodass
die Zustellung jedenfalls nicht vor dem 13. MÃ¤rz 2004, dem von ihr
"angenommenen" und ihrem ProzessbevollmÃ¤chtigten so mitgeteilten Tag des
Zugangs, wirksam geworden sei (Â§ 189 ZPO). Sollte die Zustellung am 6. Mai 2004
wirksam erfolgt sein, mÃ¼sse ihr aber jedenfalls Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand wegen nicht zurechenbarer VersÃ¤umung der RevisionsbegrÃ¼ndungsfrist
(Â§ 67 SGG) gewÃ¤hrt werden. Da dem BSG die LSG-Akten schon am 1. April 2004
vorgelegen hÃ¤tten, hÃ¤tte die fehlerhafte Angabe des Zustellungsdatums noch
weit vor dem 6. Mai 2004 auffallen mÃ¼ssen; durch einen rechtzeitigen Hinweis des
Gerichts wÃ¤re die FristÃ¼berschreitung zu vermeiden gewesen.

II

Die KlÃ¤gerin hat die Frist zur BegrÃ¼ndung der Revision (Â§ 164 Abs 2 SGG) nicht
eingehalten. Die Frist konnte auch nicht im Wege der Wiedereinsetzung in den
vorigen Stand (Â§ 67 SGG) fiktiv als gewahrt angesehen werden. Die Revision der
KlÃ¤gerin musste daher nach Â§ 169 Satz 2 SGG als unzulÃ¤ssig verworfen werden,
und zwar durch Beschluss ohne Zuziehung der ehrenamtlichen Richter (Â§ 169 Satz
3 SGG).

1) Das Urteil des LSG vom 12. Dezember 2003 ist der KlÃ¤gerin am 6. MÃ¤rz 2004
zugestellt (Â§ 135 SGG) worden. Die Zustellung ist in wirksamer Form erfolgt; der
Wirksamkeit entgegenstehende FormmÃ¤ngel sind nicht ersichtlich.

Nach Â§ 63 Abs 2 SGG iVm Â§ 175 ZPO (idF durch das Zustellungsreformgesetz vom
25. Juni 2001 â�� BGBl I 1206) kann einem Prozessbeteiligten ein Urteil durch
Einschreiben mit RÃ¼ckschein zugestellt werden; zum Nachweis der Zustellung
genÃ¼gt dann der RÃ¼ckschein. Diese Zustellungsart hat das LSG im vorliegenden
Fall gewÃ¤hlt.

Der Umstand, dass der Postmitarbeiter das Urteil nicht der KlÃ¤gerin persÃ¶nlich,
sondern der bei ihr wohnenden volljÃ¤hrigen Tochter AH Ã¼bergeben hat, steht der
Wirksamkeit der Zustellung nicht entgegen. Dies ergibt sich allerdings nicht bereits
aus den Vorschriften der ZPO selbst. So ist zunÃ¤chst Â§ 178 Abs 1 Nr 1 ZPO nicht
einschlÃ¤gig, wonach ein SchriftstÃ¼ck bei Abwesenheit des Zustellungsadressaten
auch einem in der Wohnung angetroffenen erwachsenen FamilienangehÃ¶rigen
zugestellt werden kann. Denn die Regelungen Ã¼ber die MÃ¶glichkeiten der
Ersatzzustellung (Â§Â§ 178 bis 181 ZPO) gelten, wie die Verweisung in Â§ 176 Abs 2
ZPO zeigt, nur fÃ¼r Zustellungen, die auf einem formellen Zustellungsauftrag des
Gerichts gemÃ¤Ã� Â§ 176 Abs 1 ZPO mit Zustellungssurkunde (Post,
Justizbediensteter, Gerichtsvollzieher, andere BehÃ¶rde) beruhen, nicht aber fÃ¼r
Zustellungen durch Einschreiben mit RÃ¼ckschein nach Â§ 175 ZPO. Die Tochter
der KlÃ¤gerin war auch nicht schriftlich BevollmÃ¤chtigte iS des Â§ 171 ZPO, an die
nach Â§ 175 ZPO hÃ¤tte zugestellt werden kÃ¶nnen.

SchlieÃ�lich kann die Wirksamkeit der Zustellung auch nicht aus den Allgemeinen
GeschÃ¤ftsbedingungen (AGB) der Deutschen Post AG fÃ¼r den inlÃ¤ndischen
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Briefverkehr ("AGB Brief national") abgeleitet werden. Ist eine Ã�bergabe des
SchriftstÃ¼cks an den Adressaten, seinen Ehepartner (vgl dazu BGH NJW 1951, 313
) oder einen schriftlich EmpfangsbevollmÃ¤chtigten bzw PostbevollmÃ¤chtigten
nicht mÃ¶glich, kann nach diesen AGB der eingeschriebene Brief einem
"ErsatzempfÃ¤nger" ausgehÃ¤ndigt werden. Dabei sind als ErsatzempfÃ¤nger ua
(1) die AngehÃ¶rigen des EmpfÃ¤ngers oder seines Ehegatten, (2) andere, in den
RÃ¤umen des EmpfÃ¤ngers anwesende Personen sowie (3) Hausbewohner und
Nachbarn genannt, sofern nach den UmstÃ¤nden angenommen werden kann, dass
sie zur Annahme der Sendungen berechtigt sind (vgl Abschnitt 4 Abs 4 Satz 2 Nr 1
bis 3 der AGB, Stand 1. Januar 2004). Diese Voraussetzungen sind durch die
Ã�bergabe der Sendung an eine erwachsene FamilienangehÃ¶rige zwar erfÃ¼llt.
Dies ist jedoch fÃ¼r die Frage der Wirksamkeit einer Zustellung nach Â§ 175 ZPO
ohne Bedeutung. Denn die KlÃ¤gerin braucht sich die AGB der Deutschen Post AG
nicht entgegenhalten zu lassen, weil sie an dem der Zustellung zu Grunde
liegenden VertragsverhÃ¤ltnis nicht beteiligt ist. AGB haben nach den Â§Â§ 305 bis 
310 BÃ¼rgerliches Gesetzbuch (BGB) grundsÃ¤tzlich nur Wirkung in dem
VertragsverhÃ¤ltnis, in das sie als Bestandteil einbezogen worden sind. Der
PostbefÃ¶rderungsvertrag ist hier aber nur zwischen dem LSG als Absender und der
Deutschen Post AG geschlossen worden; die KlÃ¤gerin als Adressatin ist, wie
prinzipiell jeder Adressat einer Postsendung, an dem PostbefÃ¶rderungsvertrag
nicht beteiligt. Die Post war daher im VerhÃ¤ltnis zum LSG nach ihren AGB wegen
Fehlens des Zusatzes "eigenhÃ¤ndig" (vgl Abschnitt 4 Abs 4 Satz 1 der AGB) zwar
berechtigt, an einen der in den AGB genannten ErsatzempfÃ¤nger zuzustellen. Die
KlÃ¤gerin als durch diese Regelung belastete Dritte braucht sich die Ã�bergabe des
Urteils an ihre Tochter aber nicht schon wegen der AGB-Bestimmungen als
wirksame Zustellung entgegenhalten zu lassen. Diese Rechtslage berÃ¼cksichtigen
allerdings weder die Gesetzesmaterialien (BT-Drucks 14/4554 S 19 zu Â§ 175 ZPO)
noch jene Stimmen in der Literatur (zB Thomas/Putzo, ZPO, 25. Aufl 2003, Â§ 175
RdNr 4; StÃ¶ber in ZÃ¶ller, ZPO, 24. Aufl 2004, Â§ 175 RdNr 3), die hinsichtlich der
AusfÃ¼hrung der Zustellung nach Â§ 175 ZPO ohne jede EinschrÃ¤nkung auch auf
die ZustellungsmÃ¶glichkeiten nach den AGB der Deutschen Post AG verweisen.
Der Gesetzgeber kann es nicht einem Privatunternehmen und seinen â�� jederzeit
Ã¤nderbaren â�� AGB Ã¼berlassen, die Frage der Ã¶ffentlich-rechtlichen
Wirksamkeit einer Fristen auslÃ¶senden Zustellung zu regeln (so auch
Kopp/Schenke, VwGO, 13. Aufl 2003, Â§ 56 RdNr 21).

Fehlt es mithin an einer Regelung in der ZPO (und auch in Â§ 63 SGG) darÃ¼ber, ob
und wann eine Zustellung gegenÃ¼ber dem Adressaten als wirksam gilt, wenn ein
SchriftstÃ¼ck durch Einschreiben mit RÃ¼ckschein an einen in den AGB der
Deutschen Post AG genannten ErsatzempfÃ¤nger ausgehÃ¤ndigt worden ist, kann
jedoch die eine vergleichbare rechtliche Situation betreffende Regelung des Â§ 130
Abs 1 Satz 1 BGB Ã¼ber das "Wirksamwerden der WillenserklÃ¤rung gegenÃ¼ber
Abwesenden" herangezogen werden. Danach wird eine empfangsbedÃ¼rftige
WillenserklÃ¤rung, die in Abwesenheit des ErklÃ¤rungsempfÃ¤ngers (Adressat)
abgegeben wird, in dem Zeitpunkt wirksam, in dem sie ihm zugeht. Zugegangen ist
eine WillenserklÃ¤rung, wenn sie so in den Bereich des EmpfÃ¤ngers gelangt ist,
dass dieser unter normalen VerhÃ¤ltnissen die MÃ¶glichkeit hat, vom Inhalt der
ErklÃ¤rung Kenntnis zu nehmen (BGHZ 67, 271; BGH NJW 1980, 990 und 1983, 929;
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BAG NJW 1984, 1651 und 1993, 1093). Eine ErklÃ¤rung, die ein Empfangsbote
entgegennimmt, geht dem Adressaten in dem Zeitpunkt zu, in dem nach dem
regelmÃ¤Ã�igen Verlauf der Dinge die Weiterleitung an den Adressaten zu erwarten
war (BGH NJW-RR 1989, 757). Empfangsbote ist eine Person, die vom EmpfÃ¤nger
zur Entgegennahme von ErklÃ¤rungen bestellt worden ist oder nach der
Verkehrsanschauung als bestellt anzusehen ist (Palandt/Heinrichs, BGB, 63. Aufl
2004, Â§ 130 RdNr 8 und 9). Dazu zÃ¤hlen bei schriftlichen ErklÃ¤rungen zumindest
alle Personen, die von Â§ 178 ZPO (Regelung Ã¼ber die "Ersatzzustellung in der
Wohnung, in GeschÃ¤ftsrÃ¤umen und Einrichtungen") erfasst werden
(Palandt/Heinrichs aaO RdNr 9), also auch die in der Wohnung des EmpfÃ¤ngers
lebenden AngehÃ¶rigen und Haushaltsmitglieder (RGZ 91, 62; BGHZ 111, 1;
stRspr), zu denen die Tochter der KlÃ¤gerin gehÃ¶rt (vgl auch Hannich/Meyer-Seitz,
ZPO-Reform 2002 mit Zustellungsreformgesetz, 2002, Â§ 175 RdNr 3: Zur
Vermeidung von WertungswidersprÃ¼chen ist bei Â§ 175 ZPO eine BeschrÃ¤nkung
auf den EmpfÃ¤ngerkreis des Â§ 178 ZPO erforderlich; ebenso Kopp/Schenke aaO).

Aus der entsprechenden Anwendung des Â§ 130 Abs 1 Satz 1 BGB auf Â§ 175 ZPO
ergibt sich hier, dass das Urteil der KlÃ¤gerin am 6. MÃ¤rz 2004 wirksam zugestellt
worden ist. Denn mangels anderer Anhaltspunkte ist davon auszugehen, dass die
Tochter das von ihr an diesem Tag entgegengenommene und quittierte
Einschreiben noch am gleichen Tag ("regelmÃ¤Ã�iger Verlauf der Dinge") an ihre
Mutter weitergereicht hat; Gegenteiliges hat auch die KlÃ¤gerin nicht behauptet.

Der Wirksamkeit der Zustellung steht ferner nicht entgegen, dass der
Postmitarbeiter die Tochter der KlÃ¤gerin durch Ankreuzen der entsprechenden
Variante fÃ¤lschlich als deren "EmpfangsbevollmÃ¤chtigte", nicht aber als "andere
Empfangsberechtigte (ErsatzempfÃ¤nger gemÃ¤Ã� AGB Brief national") bezeichnet
hat, und auch der Grund fÃ¼r diese Art der Ã�bergabe des Einschreibens nicht
vermerkt worden ist. Letzteres ist nach Â§ 182 Abs 2 Nr 4 ZPO fÃ¼r
Zustellungsurkunden vorgeschrieben, die Ã¼ber Zustellungen nach den Â§Â§ 171, 
177 bis 181 ZPO anzufertigen sind (so ausdrÃ¼cklich Â§ 182 Abs 1 Satz 1 ZPO). Der
RÃ¼ckschein nach Â§ 175 ZPO ist keine Zustellungsurkunde iS des Â§ 182 ZPO.
Vielmehr handelt es sich bei dem RÃ¼ckschein nur um eine private Urkunde (Â§
416 ZPO), welche die Zustellungsurkunde, die eine Ã¶ffentliche Urkunde darstellt
(Â§ 182 Abs 1 Satz 1 iVm Â§ 418 ZPO), ersetzt (Thomas/Putzo aaO Â§ 175 RdNr 6;
StÃ¶ber in ZÃ¶ller aaO Â§ 175 RdNr 4; aA Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann,
ZPO, 60. Aufl 2002, Â§ 175 RdNr 4: RÃ¼ckschein als Ã¶ffentliche Urkunde gemÃ¤Ã�
Â§ 418 ZPO, weil die Deutsche Post AG entsprechend Â§ 168 Abs 1 Satz 2 ZPO trotz
ihrer privatrechtlichen Organisation wie eine BehÃ¶rde zu behandeln sei).
Entscheidend ist aber, dass weder die Zustellungsurkunde nach Â§ 182 ZPO noch
der RÃ¼ckschein nach Â§ 175 ZPO Teil der Zustellung, deren ordnungsgemÃ¤Ã�e
AusfÃ¼llung daher auch nicht Wirksamkeitserfordernis der Zustellung ist; vielmehr
dienen sie lediglich dem vereinfachten Nachweis der Zustellung (Thomas/Putzo aaO
Â§ 175 RdNr 6 und Â§ 182 RdNr 2, 7 und 8; StÃ¶ber in ZÃ¶ller aaO Â§ 182 RdNr 19),
haben also nur beweisrechtliche Bedeutung. Die Zustellung selbst ist im
vorliegenden Fall nicht zweifelhaft.

Die zweimonatige Frist zur BegrÃ¼ndung der Revision (Â§ 164 Abs 2 Satz 1 SGG)
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begann somit am 7. MÃ¤rz 2004, dem Tag nach der Zustellung des LSG-Urteils (Â§
64 SGG), und endete am 6. Mai 2004.

Eine VerlÃ¤ngerung der BegrÃ¼ndungsfrist ist gemÃ¤Ã� Â§ 164 Abs 2 Satz 2 SGG
auf einen vor ihrem Ablauf gestellten Antrag hin zwar mÃ¶glich; sie ist hier aber
nicht beantragt und deshalb auch nicht bewilligt worden. Die Ansicht der KlÃ¤gerin,
die Angabe des Zustellungsdatums 12. MÃ¤rz 2004 (statt 6. MÃ¤rz 2004) in der
Revisionseinlegungsschrift vom 23. MÃ¤rz 2004 stelle einen konkludenten Antrag
auf FristverlÃ¤ngerung nach Â§ 164 Abs 2 Satz 2 SGG dar, teilt der Senat nicht.
Weder die Angabe des (vermeintlichen) Zustellungsdatums noch die sonstigen
UmstÃ¤nde lassen den Willen der KlÃ¤gerin erkennen, sofort mit der
Revisionseinlegung auch einen VerlÃ¤ngerungsantrag nach Â§ 164 Abs 2 Satz 2
SGG zu stellen. Dies gilt umso mehr, als sich die erforderliche Angabe eines
wichtigen Grundes fÃ¼r die FristverlÃ¤ngerung (Meyer-Ladewig, SGG, 7. Aufl 2002,
Â§ 164 RdNr 8) weder dort noch an anderer Stelle findet.

2) Der KlÃ¤gerin konnte wegen der VersÃ¤umung der RevisionsbegrÃ¼ndungsfrist
auch keine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gewÃ¤hrt werden. Der
Wiedereinsetzungsantrag vom 15. Juli 2004 ist zwar rechtzeitig gestellt worden (Â§
67 Abs 2 Satz 1 SGG), war aber unbegrÃ¼ndet, weil die KlÃ¤gerin die
FristÃ¼berschreitung zu vertreten hat.

Nach Â§ 67 Abs 1 SGG ist einem Prozessbeteiligten auf Antrag Wiedereinsetzung in
den vorigen Stand zu gewÃ¤hren, wenn er ohne Verschulden gehindert war, eine
gesetzliche Frist einzuhalten. Das ist der Fall, wenn ein Beteiligter diejenige Sorgfalt
angewendet hat, die einem gewissenhaften ProzessfÃ¼hrenden angesicht der
gesamten UmstÃ¤nde des Einzelfalls nach allgemeiner Verkehrsanschauung
vernÃ¼nftigerweise zuzumuten ist (BSGE 72, 158 = SozR 3-1500 Â§ 67 Nr 7; Meyer-
Ladewig aaO Â§ 67 RdNr 3). Einen Sachverhalt, der darauf schlieÃ�en lÃ¤sst, die
KlÃ¤gerin sei ohne eigenes oder ihr zurechenbares Verschulden (zB Verschulden
des ProzessbevollmÃ¤chtigten, vgl BSG SozR Â§ 67 Nr 2, 7, 10, 16, 24) an der
Fristeinhaltung gehindert gewesen, trÃ¤gt die KlÃ¤gerin nicht vor. Sie gibt nur an,
davon ausgegangen zu sein, das Urteil sei erst am 13. MÃ¤rz 2004 zugestellt
worden, und die schriftsÃ¤tzliche Angabe des 12. MÃ¤rz 2004 erklÃ¤re sich
dadurch, dass ihr ProzessbevollmÃ¤chtigter vorsichtshalber den Fristablauf stets
einen Tag vor dem errechneten Ende (13. Mai 2004) notiere, wodurch sich bei
RÃ¼ckrechnung um zwei Monate (12. Mai 2004 â�� 12. MÃ¤rz 2004) das
angegebene Datum ergebe. Worauf der Irrtum, die Zustellung sei erst am 13. MÃ¤rz
2004 und nicht schon eine Woche vorher (6. MÃ¤rz 2004) erfolgt, beruht, wird von
der KlÃ¤gerin nicht mitgeteilt. Eigene FahrlÃ¤ssigkeit wird von ihr nicht in Abrede
gestellt. Deshalb fehlt es am Nachweis des fehlenden Verschuldens an der
FristversÃ¤umung.

Die KlÃ¤gerin kann sich auch nicht darauf berufen, das Revisionsgericht trage ein
erhebliches Mitverschulden an der FristversÃ¤umung, sodass ihr eigenes
Verschulden nach den gegebenen UmstÃ¤nden gegenÃ¼ber dem Verschulden des
Gerichts als nachrangig betrachtet werden mÃ¼sse. Ein gerichtliches Verschulden
ist nicht erkennbar.
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Das aus Art 2 Abs 1 Grundgesetz (GG) iVm Art 20 Abs 3 GG als allgemeines
Prozessgrundrecht folgende Recht auf ein faires Verfahren (vgl BVerfGE 38, 105,
111 und 57, 250, 274) hat fÃ¼r ein rechtsstaatliches Gerichtsverfahren
grundlegende Bedeutung (vgl auch Art 6 EuropÃ¤ische Menschenrechtskonvention
â�� EMRK â�� und Art 47 Abs 2 der Charta der Grundrechte der EuropÃ¤ischen
Union). Aus dem Gebot eines fairen Verfahrens folgt ua, dass das Gericht aus
eigenen oder ihm zuzurechnenden Fehlern, Unklarheiten oder VersÃ¤umnissen
keine Verfahrensnachteile ableiten darf (vgl BVerfGE 78, 123, 126). Beruht eine
FristversÃ¤umung auch auf einem Fehler des Gerichts, sind die Anforderungen an
eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand mit "besonderer Fairness" zu
handhaben (so ausdrÃ¼cklich Beschluss des BVerfG vom 4. Mai 2004 â�� 1 BvR
1892/03 â�� NJW 2004, 2887). In gerichtlichen Verfahren ist demgemÃ¤Ã� die
Wiedereinsetzung trotz vorwerfbaren Verhaltens des Betroffenen auch dann zu
gewÃ¤hren, wenn zu der FristversÃ¤umung eine Verletzung der prozessualen
FÃ¼rsorgepflicht des Gerichts (vgl dazu BVerfGE 75, 183, 189 und 302, 318; 81,
264, 273; 93, 99, 114; BGH NJW 1997, 1989; BGH, Beschluss vom 15. Juni 2004 â�� 
VI ZB 75/03 -) wesentlich beigetragen hat (BGH NJW-RR 1997, 1289: "Ã¼berholende
KausalitÃ¤t").

Die prozessuale FÃ¼rsorgepflicht bedeutet im Zusammenhang mit einzuhaltenden
Fristen indes nicht, dass ein Gericht Vorkehrungen zu treffen hat, damit eine Partei
oder ihr ProzessbevollmÃ¤chtigter davor bewahrt wird, einen fristschÃ¤dlichen
Fehler Ã¼berhaupt erst zu begehen. Es ist allgemein anerkannt, dass ein Gericht
keine Rechtspflicht trifft, auÃ�er den vorgeschriebenen Rechtsmittelbelehrungen
durch vorsorgliche Hinweise oder andere geeignete MaÃ�nahmen von vornherein
ein FristversÃ¤umnis zu vermeiden (BGH NJW 1987, 440; Thomas/Putzo aaO Â§ 233
RdNr 14). Eine prozessuale FÃ¼rsorgepflicht des Gerichts besteht vielmehr nur
dort, wo es darum geht, eine Partei oder ihren ProzessbevollmÃ¤chtigten nach
MÃ¶glichkeit vor den fristbezogenen Folgen eines bereits begangenen Fehlers zu
bewahren. Ein Prozessbeteiligter kann daher erwarten, dass offenkundige Versehen
wie zB das Fehlen einer zur Fristwahrung erforderlichen Unterschrift (vgl dazu auch 
Â§ 106 Abs 1 SGG: Hinweispflicht des Vorsitzenden bei Formfehlern), die
irrtÃ¼mliche Einreichung eines korrekt adressierten Schriftsatzes bei einem
anderen Gericht oder die Einlegung eines Rechtsmittels bei einem unzustÃ¤ndigen
Gericht in angemessener Zeit bemerkt und innerhalb eines ordnungsgemÃ¤Ã�en
GeschÃ¤ftsgangs die notwendigen MaÃ�nahmen getroffen werden, um eine
drohende FristversÃ¤umnis zu vermeiden (BSGE GrS 38, 248 = SozR 1500 Â§ 67 Nr
1; BSG SozR 3-1500 Â§ 67 Nr 21; BGH NJW 1987, 440 und 2000, 3649;
RechtsprechungsÃ¼bersicht bei Greger in ZÃ¶ller aaO Â§ 233 RdNr 22a und 22b).

Im vorliegenden Fall geht es aber nicht um die rechtzeitige Korrektur eines fÃ¼r
das Gericht offenkundigen Fehlers eines Beteiligten. Die Angabe des
Zustellungsdatums der angefochtenen Entscheidung gehÃ¶rt nicht zu den
notwendigen und damit alsbald zu Ã¼berprÃ¼fenden Bestandteilen einer
Revisionsschrift (Â§ 164 Abs 1 SGG). Eine Ã�berprÃ¼fung konnte frÃ¼hestens mit
dem Eingang der vorinstanzlichen Akten erfolgen. Aber auch dann bestand
zunÃ¤chst nur Anlass, die Rechtzeitigkeit der Revisionseinlegung zu Ã¼berprÃ¼fen,
die hier gewahrt war. Die drohende VersÃ¤umung der BegrÃ¼ndungsfrist war nicht
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offensichtlich. Es war schon nicht ersichtlich, ob die Angabe des 12. MÃ¤rz 2004 als
Zustellungsdatum auf einer falschen Notiz des Fristbeginns, die die Gefahr einer
falschen Fristberechnung und damit der FristversÃ¤umnis begrÃ¼ndet oder schlicht
auf einem Schreibfehler im Schriftsatz beruhte. Dies hÃ¤tte weiterer
Nachforschungen bedurft und steht deshalb der Annahme der Offenkundigkeit des
Versehens und seiner Folgen entgegen.

Die Revision der KlÃ¤gerin war daher wegen vorwerfbarer VersÃ¤umung der
BegrÃ¼ndungsfrist als unzulÃ¤ssig zu verwerfen.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG in der hier noch anwendbaren, bis
zum 1. Januar 2002 gÃ¼ltigen Fassung (vgl Â§ 197a SGG iVm Art 17 Abs 1 Satz 2 6.
SGG-Ã�ndG vom 17. August 2001, BGBl I 2144).

Erstellt am: 21.12.2004

Zuletzt verändert am: 20.12.2024
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